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20. JAHRGANG Nr. 2 1. FEBRUAR 1957
T A B B S T T S S SN Y S IR PRI I T

B. Entscheide kantonaler Behorden

4. Armenrecht; unentgeltliche ProzeBfiihrung. Dem auflerehelichen Kind wird das
Recht zur unentgeltlichen Prozeffiihrung verweigert, wenn seine Mutter fiir die Kosten
des Vaterschaftsprozesses aufkommen kann.

Aus den Entscherdungsgriinden:

1. V. L. und ihr auBBerehelicher Sohn M. strengen gegen G. einen Vaterschafts-
prozel} an. Zu dessen Durchfiithrung ersuchten sie um Bewilligung des Rechtes auf
unentgeltliche Rechtspflege. Der Gerichtspriisident von A. bejahte die materiellen
Gesuchsvoraussetzungen und bewilligte den Gesuchstellern das nachgesuchte
Recht, beschrinkte es jedoch auf die Verbeistindung durch einen amtlichen An-
walt. Diese Einschrinkung erfolgte im Hinblick darauf, daf3 die Gesuchstellerin,
die an den Unterhalt ihres Kindes nichts leistet, einen Monatslohn von 220 Fr.
nebst freier Kost und freiem Logis verdient. |

Gegen den Entscheid des Gerichtspriisidenten legte der Beistand des Gesuch-
stellers M. L. rechtzeitig Rekurs ein mit dem Begehren, es sei dem Rekurrenten
auch hinsichtlich der ProzeBkosten die unentgeltliche ProzeBfiihrung zu bewilli-
gen. Er machte dazu geltend, der erstinstanzliche Entscheid setze zu unrecht vor-
aus, dall die miitterliche Fursorgepflicht die Finanzierung des Vaterschaftspro-
zesses des Kindes einschlieBe. Daraus, dall die Mutter gemaB Art. 307 Abs. I ZGB
zur Durchfiihrung des Vaterschaftsprozesses fiir das Kind nicht verpflichtet sei,
ergebe sich, daf3 sie einen solchen Proze(, wenn er durchgefiihrt werde, auch nicht
finanzieren miisse. Dies folge auch aus Art. 319 Abs. 3 ZGB; wenn die Mutter
einerseits in ihrem Verfiigungsrecht iiber den Klageanspruch beschriinkt werde,
konne sie andererseits nicht dem Kostenrisiko eines Prozesses ausgesetzt werden,
den sie in eigenem Namen nicht fithren wolle. Dazu komme die systemwidrige
Folge des erstinstanzlichen Urteils, daB bei einer Weigerung der Mutter, die
Kosten vorzuschiefien, das Klagerecht des Kindes gefihrdet wiirde.

2. Der Rekurrent iibersieht, dall die den Eltern gegeniiber minderjihrigen
Kindern obliegende Beistands- und Unterhaltspflicht (Art. 271f. ZGB) auch die
Mutter eines auBlerehelichen Kindes diesem gegeniiber trifft (Art. 324 ZGB). Es
ist anerkannt, daf diese Beistands- und Unterhaltspflicht nicht nur den eigent-
lichen Lebensunterhalt umfaBt, sondern auch dariiber hinausgehende ideelle Be-
diirfnisse, insbesondere den Rechtsschutz (BGE 67 1 69). Diese Erstreckung des
elterlichen Beistandes auf den Rechtsschutz ist besonders dann gerechtfertigt,
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wenn der fiir das Kind zu fithrende Proze3 gerade dem Unterhalte des Kindes
dient, wie dies bei einem Vaterschaftsprozel3 immer zutrifft. Unterli3t die Mutter
den Vaterschaftsprozef} fiir das Kind, macht sie sich deshalb in der Regel der Ver-
nachldssigung ihrer elterlichen Pflicht schuldig. Deshalb die Regel des Art. 311
ZGB, die nicht etwa die Unterhaltspflicht der Mutter aufheben, sondern im
Gegenteil deren Erfiillung sichern will.

Auch Art. 319 ZGB schafft nur Garantien fiir die richtige Wahrung des
Kindesinteresses, also fiir das, was eine pflichtbewufite Mutter ohnehin tun wiirde,
und zwar auf ihre Kosten.

Eine Gefahrdung des Klagerechtes des Kindes liegt in der Ausdehnung der
miitterlichen Unterhaltspflicht auf den Rechtsschutz nicht; denn sollte die Mutter
siumig werden, konnte immer neuerdings das Recht zur unentgeltlichen ProzeB-
filhrung mit dieser neuen Begriindung nachgesucht werden. Denn verweigert wird
das vollumfingliche Armenrecht dem Kinde zur Zeit, weil die fiirsorgepflichtige
Mutter die voraussichtlichen geringen Gerichtsgebiihren bezahlen kann (dhnlich
wie die Ehefrau das Recht zur unentgeltlichen ProzeBfiihrung erst erhiilt, wenn
vom unterhaltspflichtigen Ehemann nichts erhéltlich ist).

Hat somit die Mutter des Rekurrenten grundsitzlich fiir die auf ihn entfallen-
den Gerichtskosten aufzukommen und ist ihr das bei ihrem Einkommen moglich,
so ist der Rekurs abzuweisen.

(Entscheid der II. Zivilkammer des bernischen Obergerichtes vom 16, Dezem-
ber 1955; aus Monatsschrift des bernischen Juristenvereins, Bd. 92, 1956, Heft 12,
S. 480.)

5. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Vermehrie Unkosten aus dem Halten
etnes Motorfahrzeuges konnen in der Regel ber der Festsetzung cines Verwandten-
unterstiitzungsbertrages nicht bericksichtigt werden, da es sich gewohnlich um eine
Luxusausgabe handelt.

1. Die Direktion des Fiirsorgewesens des Kantons Bern stellt am 12. Novem-
ber 1956 das Begehren, F. M., geb. 1932, sei im Sinn von Art. 328/9 ZGB zu ver-
pflichten, zugunsten seines Vaters riickwirkend ab 1. September 1956 einen
monatlichen Unterstiitzungsbeitrag von Fr. 50.—- zu bezahlen. Vater M. werde
seit Januar 1954 von der offentlichen Armenfiirsorge mit Fr. 90.— pro Monat
unterstiitzt. '

2. Da sich der Unterstiitzte bei seinem Zuzug in den Kanton Baselland bereits
in laufender Unterstiitzung befand, gehen samtliche Kosten zu Lasten des Heimat-
kantons Bern. Die Fiirsorgedirektion Bern ist somit legitimiert, das vorliegende
Verwandtenunterstiitzungsbegehren zu stellen.

3. In der Einvernahme durch das zustindige Statthalteramt anerkannte der
Gesuchsgegner grundsitzlich seine Unterstiitzungspflicht, erklérte jedoch, vor
Ablauf von fiinf Monaten keine Leistung erbringen zu kénnen. Von seinem Monats-
lohn von Fr. 598.— miisse er zur Zeit folgende Ausgaben bestreiten:

Fr. 250.- Kost und Logis

Fr. 50.— Besorgung der Wische

Fr. 60.— Alimente fiir ein auBereheliches Kind

Fr.100.— Amortisationsquote an eine Bankschuld von noch Fr. 500. -
Fr. 73.60 diverse Auslagen

Fr. 533.60



Es stiinden ihm somit vom Verdienst noch Fr. 65.— zur freien Verfiigung. Er sei
zudem Miteigentiimer eines Autos.

4. Nach durchgefuhrten Erhebungen bezog M. im November 1956 bei einem
Stundenlohn von Fr. 3.20 ein Gehalt von Fr. 698.—. Seine jetzige Stelle hat er
allerdings erst Mitte Oktober 1956 a,ngetreten Immerhm verdiente er schon vor-
her Fr. 2.80 pro Stunde.

Per Ende Dezember 1956 hat er auBer Steuerriickstdanden von rund Fr. 350.-
bei der Bank eine Darlehensschuld von noch Fr. 379.- (aus dem Kauf eines
Motorrades). Noch bevor das Darlehen zuriickbezahlt war, schaffte M. anstelle
des inzwischen verkauften Vehikels zusammen mit einem Freund ein Occasions-
auto an. Gewohnlich bedeutet das Halten eines Motorfahrzeuges einen Luxus und
bedingt naturgemif vermehrte Unkosten, die bei der Festsetzung eines Verwand-
tenunterstiitzungsbeitrages nicht bertcksichtigt werden konnen. Unter Umstén-
den muf} der unterstiitzungspflichtige Sohn auf das Auto verzichten, wenn ihm
sonst die Leistung eines angemessenen Beitrages nicht mdglich ist. Dies um so
mehr, als der Wagen nur zu Vergniigungsfahrten beniitzt wird.

Der Gesuchsteller hat verheimlicht, daf3 er seit 1. November 1956 iiber ein
um Fr. 100.— hoheres Einkommen verfiigt. Fiir einen Ledigen lebt er somit in
recht giinstigen Verhiltnissen. Er ist durchaus in der Lage, fiir seinen Vater einen
monatlichen Verwandtenunterstiitzungsbeitrag zu bezahlen; Fr. 50.- erscheinen
angemessen und zumutbar. Seiner gegenwirtigen, etwas gespannten finanziellen
Lage Rechnung tragend, hat M. bis zur Tilgung der Bankschuld Ende April 1957
nur Fr. 30.— pro Monat zu leisten. Ab 1. Mai bis 31. Dezember 1957 kann ihm aber
zum Ausgleich des zuvor reduzierten Beitrages eine Unterstiitzung von Fr. 70.-
monatlich zugemutet werden. Und vom 1. Januar 1958 hinweg ist seine Leistung
dann mit Fr. 50.— pro Monat festzusetzen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft vom 15. Januar
1957.)

6. Unterstiitzungspiflicht von Verwandten. Grofeltern kinnen zu Unlerstiitzungs-
leistungen an ein Enkelkind nur herangezogen werden, wenn die Leistungen der
Eltern zum Unterhall des Kindes nicht ausreichen. — Gro/j’eltem sind Enkelkindern
gegenuber auch dann unterstiitzungspflichtiq, wenn sie nicht in gunstzgen Verhdlt-
nissen leben und sich zur Erfillung ihrer Unterstiitzungspflicht in ihren eigenen
Bediirfnissen wesentlich einschrinken miissen. — Im Verfahren betreffend Verwand-
tenunterstitzungspflicht ist die Angemessenheit einer vormundschaftlichen Maf-
nahme (z. B. Versorqungsort des Anspruchsberechtigten) nicht zu iiberpriifen. — Bei
der Priifung der Leistungsfdhigkeit ist von den gegenwirtigen, nicht von zukiinftigen
Verhdlinissen auszugehen. — Qratifikationen gehéren zum Einkommen.

Der Regierungsstatthalter von B. hat am 24. August 1956 unter anderm A. L.,
geb. 1896, Fabrikarbeiter in B., in Anwendung von Art. 328/329 des Zivilgesetz-
buches verurteilt, der Direktion der sozialen Fiirsorge der Stadt B. an die Kosten
der Unterstiitzung seines GroBkindes K., geb. 14. April 1952, seit 22. Mirz 1956
in einem Asyl, seit 1. April 1956 einen monatlichen Beitrag von Fr. 39.30 zu be-
zahlen. Diesen Entscheid hat A.L. rechtzeitig an den Regierungsrat weitergezogen.
Er beantragt, das Beitragsbegehren der Direktion der sozialen Fiirsorge der Stadt
B. sei abzuweisen. Letztere schlieBt auf kostenfillige Abweisung des Rekurses.



Der Regierungsrat erwdgt:

1. Die Eltern des vermégenslosen Kindes K. sind gerichtlich geschieden.
Durch das Scheidungsurteil wurden ihre Kinder unter Vormundschaft gestellt.
Das Kind K. ist anormal. Es kann weder sitzen noch stehen noch sprechen und
ist vollig steif und unbeweglich. Am 22. Marz 1956 mulite es deswegen in das Asyl
placiert werden. Die Rekursbeklagte hat dort fiir das Kind ein jiahrliches Kostgeld
von Fr. 2007.50 zu entrichten, wozu noch die Sonderauslagen in der Hohe von
etwa Fr. 300.— im Jahr kommen. Die Gesamtkosten belaufen sich somit jahrlich
auf Fr. 2307.50. Hieran zahlen auf Grund des Scheidungsurteils an Unterhalts-
beitrigen der Vater des Kindes Fr. 720.— und die Mutter Fr. 240.—-, so daf} ein
Betrag von Fr. 1347.50 im Jahr oder Fr.112.30 im Monat ungedeckt bleibt.
Nach Auffassung der Vorinstanz sollte dieser Fehlbetrag durch die beiden Grol3-
viter des Kindes, namlich durch den Rekurrenten und durch A.B., den Gro3vater
miitterlicherseits, aufgebracht werden. B. hat den erstinstanzlichen Entscheid,
durch welchen er zur Zahlung eines monatlichen Unterstiitzungsbeitrages von
Fr. 73 .- verurteilt wurde, nicht weitergezogen, so dall der Entscheid in diesem
Punkte rechtskraftig geworden ist. Dagegen vertritt der Rekurrent A.L. die Auf-
fassung, ihm gegeniiber sei die Auferlegung eines Verwandtenbeitrages unzulissig.

2. Gemall Art. 328 und 329 des Zivilgesetzbuches sind Blutsverwandte in
auf- und absteigender Linie gegenseitig verpflichtet, einander zu unterstiitzen,
sobald sie ohne diesen Beistand in Not geraten wiirden. Der Anspruch ist vom
Berechtigten bzw. von der ihn unterstiitzenden Armenbehérde gegen die Pflich-
tigen in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung geltend zu machen und geht auf
die Leistung, die zum Lebensunterhalt des Bediirftigen erforderlich und den Ver-
héltnissen des Pflichtigen angemessen ist. Grofleltern konnen also zur Unterstiit-
zung eines Enkelkindes nur herangezogen werden, sofern — wie hier — die Leistun-
gen der Eltern zum Unterhalte des Kindes nicht ausreichen.

3. Der Rekurrent wendet in erster Linie ein, man habe ihm keine Kenntnis
davon gegeben, dal das Kind wegen seiner steifen und unbeweglichen Glieder
einer stindigen Pflege bediirfe. Aus einem von ihm an die Rekursbeklagte gerich-
teten Briefe vom 15. Dezember 1955 geht jedoch hervor, dafl ihm der Zustand des
Kindes schon damals bekannt war. Zudem ist er der GroBvater des Kindes; er
hatte jederzeit die Moglichkeit, sich nach dessen Zustand zu erkundigen. Ganz
abgesehen davon, spiclt es fir die Frage der Beitragspflicht keine Rolle, ob der
Rekurrent von Anfang an iiber den Gesundheitszustand seines Enkelkindes unter-
richtet war oder nicht. Auch der weitere Einwand des Rekurrenten ist nicht zu
horen, wonach das Kind iiberhaupt nicht in einem Heim untergebracht sein
misse. K. L. befindet sich kraft vormundschaftlicher Anordnung im Asyl, und die
Angemessenheit einer derartigen vormundschaftlichen MafBnahme ist im Ver-
wandtenbeitragsfestsetzungsverfahren nicht zu iiberpriifen. Dem Rekurrenten
steht es frei, dem Vormund eine anderweitige Unterbringung des Kindes vorzu-
schlagen und gegen einen ablehnenden Bescheid Beschwerde zu fithren. Im ibrigen
ist nicht anzunehmen, dal} ein Kind ohne Not in einem Asyl fiir Unheilbare unter-
gebracht wird.

4. Es fragt sich, ob die finanziellen Verhiltnisse des Rekurrenten gestatten,
ihm die Leistung eines Verwandtenbeitrages aufzuerlegen. Nach den Feststellun-
gen der Vorinstanz verdient E.L. als Fabrikarbeiter durchschnittlich rund Fran-
ken 565.— im Monat. Der Rekurrent wendet sich zu Unrecht dagegen, daBl die
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thm jeweils auf Jahresende ausbezahlte Gratifikation in diese Berechnung ein-
bezogen worden sei. Auch Gratifikationen gehoren zum Einkommen (vgl. bei-
spielsweise Art. 27 Abs. 2 des Gesetzes tiber die direkten Staats- und Gemeinde-
steuern). Die Ehefrau des Rekurrenten, die GroBmutter des Kindes K.L., ver-
dient als Putzfrau durchschnittlich Fr. 95.— im Monat. Es rechtfertigt sich schon
deswegen, diesen Verdienst als Einkommen des Rekurrenten anzurechnen, weil
Frau L. ihrem Enkelkinde gegeniiber grundsitzlich ebenfalls unterstitzungs-
pflichtig wire. Entgegen der Auffassung des Rekurrenten kann im vorliegenden
Verfahren auch die Méglichkeit nicht beriicksichtigt werden, daB Frau L. viel-
leicht spiter ihre Erwerbstiitigkeit aus gesundheitlichen Griinden wird aufgeben
miissen. Denn es ist auf die gegenwartigen Verhiltnisse abzustellen. Sollten sich
die wirtschaftlichen Verhiltnisse des Rekurrenten spiter tatsichlich dndern, so
kann er jederzeit die Frage seiner Beitragsfahigkeit neu priifen lassen. Es ist somit
heute von einem durchschnittlichen Monatseinkommen des Rekurrenten von
rund Fr. 660.- auszugchen.

Der monatliche betreibungsrechtliche Zwangsbedarf fiir ein kinderloses Ehe-
paar in stidtischen Verhiltnissen ist nicht mehr, wie die Vorinstanz angenommen
hat, mit Fr. 270.- anzusetzen, sondern mit Fr. 283.50 (vgl. Kreisschreiben der
kantonalen Aufsichtsbehérde in Betreibungs- und Konkurssachen vom 9.Juni
1956). Die von der Vorinstanz auf Fr. 160.— berechneten Zwangsauslagen erhthen
sich ebenfalls um rund Fr. 20.— im Monat, da der Rekurrent glaubwiirdig ver-
sichert, er leide an einem chronischen Bronchialkatarrh und bendétige zu dessen
Behandlung allwichentlich Fr. 4.— fiir Hundefett. Diese Behauptung wird iibri-
gens von der Rekursbeklagten nicht bestritten. Hingegen sind die vom Rekurren-
ten angefiihrten Auslagen fiir Gas, Strom und Heizung im Betrage fiir den monat-
lichen Zwangsbedarf inbegriffen.

Der Vollstandigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dafl der Rekurrent keine
Belege iiber die mutmaBliche Hohe der Kur- und der Zahnprothesenkosten bei-
gebracht hat, die er im erstinstanzlichen Verfahren erwidhnte. Die Vorinstanz ist
daher mit Recht auf die betreffenden Behauptungen nicht eingetreten.

Die Rechnung gestaltet sich demnach wie folgt:

Durchschnittliches monatliches Einkommen Fr. 660.-
betreibungsrechtlicher Zwangsbedarf Fr. 283.50
Zwangsauslagen » 180.- » 463.50
Somit UberschuBl des Einkommens iiber das

anrechenbare Existenzminimum Fr. 196.50

Bei diesem verhiltnismiBig bescheidenen UberschuBl wiirde es etwas zu weit
gehen, dem Rekurrenten einen monatlichen Unterstiitzungsbeitrag von Fr. 39.30
aufzuerlegen. Kine vollige Befreiung kommt jedoch nicht in Betracht. Verwandte
in auf- und absteigender Linie sind auch dann unterstiitzungspflichtig, wenn sie
sich nicht in giinstigen Verhiltnissen befinden und sich zur Erfiillung ihrer Unter-
stitzungspflicht in ihren eigenen Bediirfnissen wesentlich einschrinken miissen.
Ein monatlicher Beitrag von Fr. 25.- erscheint als den Verhiltnissen des Rekur-
renten angemessen.

In diesem Sinne ist der Rekurs teilweise gutzuheillen und der angefochtene
Entscheid abzuindern. Das ProzeBergebnis rechtfertigt es, die Kosten des ober-
instanzlichen Verfahrens den beiden Parteien je zur Hilfte aufzuerlegen.
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Aus diesen Griinden wird erkannt:

Der Rekurs wird teilweise gutgeheillen, und in Abénderung des erstinstanz-
lichen Entscheides wird der Rekurrent A.L. in Anwendung von Art. 328/329
ZGB verurteilt, der Direktion der sozialen Fiirsorge der Stadt B. an die Kosten
der Unterstiitzung seines GroBkindes K. ab 1.April 1956 einen monatlichen Bei-
trag von Fr. 25.— zu bezahlen. Der Beitrag ist jeweils auf das Ende eines Monats
fallig, erstmals am 30.April 1956. Vertragliche oder richterliche Neufestsetzung
des Beitrages bei wesentlicher Anderung der Verhiltnisse bleibt vorbehalten.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 12.Oktober 1956.)

7. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Grundsdtze beir der geschwisterlichen
Unterstiitzungspflicht. — Blutsverwandte komnen grundsdtzlich zu Beitrdgen an die
Kosten der Arbeitserziehung im Sinne von Art. 43 StGB herangezogen werden.

Mit Verfiigung vom 24.Februar 1955 wurde F.v.A. durch das Departement
des Tnnern des Kantons Solothurn zur Arbeitserziehung in die Arbeitserziehungs-
anstalt U. fiir die Dauer eines, hchstens dreier Jahre eingewiesen. Fiir die Anstalts-
kosten per Fr. 3.50 mulite die Armenpflege der Einwohnergemeinde T. aufkom-
men. Diese gelangte an den Vater und den Bruder des Versorgten und machte
Unterstiitzungsbeitrige an die Versorgungskosten geltend. Der Oberamtmann
von O.-G. verhielt mit Verfiigung vom 16. Mai 1955 den Vater J.v.A. zu einem
monatlichen Beitrag von Fr. 50.- und den Bruder J.v.A. zu einem monatlichen
Beitrag von Fr. 10.-.

Am 25. Mai 1955 gelangte J.v.A. jun. an das Obergericht des Kantons Solo-
thurn und beschwerte sich einerseits gegen den VersorgungsbeschluB3 und ander-
seits gegen die durch das Oberamt festgelegte Unterstiitzungspflicht. Er macht
geltend, dafl er den Oberamtmann ersucht habe, seinen Bruder in eine Anstalt
einzuweisen, in der er seinen Unterhalt selber verdienen konne. Es sei ihm und
seinem Vater nicht moglich, Unterstiitzungsbeitrige zu leisten.

Das Obergericht zieht in Erwigung:

1. Die Eingabe des Beschwerdefiihrers richtet sich in erster Linie gegen die
Versorgung seines Bruders in der Arbeitserziehungsanstalt. Diese Versorgung be-
ruht jedoch auf einem rechtskriftigen Strafurteil; die Eingabe kann deshalb
hochstens als Beschwerde gegen die Verfiigung des Oberamtmanns auf Fest-
setzung von Verwandtenunterstiitzungsbeitrigen an die Versorgungskosten an-
gesehen werden. Die Eingabe des J.v.A. jun. scheint sich auf die dem Vater des
Eingewiesenen sowie ihm auferlegten Beitrige beziehen zu wollen. Zu einer
Beschwerde, welche die Beitrige seines Vaters betrifft, ist aber J.v.A. jun. nicht
legitimiert. Da er keine schriftliche Vollmacht eingelegt, kann er auch nicht als
Vertreter des Vaters behandelt werden (analoge Anwendung von § 4 CPO). Auf
die Beschwerde ist nur soweit einzutreten, als sie die Unterstiitzungspflicht des
J.v.A. jun. betrifft.

2. Zu Unrecht bestreitet der Beschwerdefiihrer, dafl fir die Kosten der
Arbeitserziehung gemifB8 Art. 43 StGB die Verwandtenunterstiitzungspflicht an-
gerufen werden kann. Ziffer IV der Verordnung iiber die Zustindigkeit und das
Verfahren beim Vollzug von Strafen und strafrechtlichen Manahmen und {iber
die Kosten dieses Vollzuges vom 29. November 1942/24.September 1945 bestimmt
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jedoch, daB die Kosten der Arbeitserzichung nach Art. 43 StGB, wenn der Ver-
urteilte sie nicht selbst bestreiten kann, nach dem Armenfiirsorgegesetz getragen
wiirden und dabei die Unterstiitzungspflicht der Verwandten gemil3 Art. 328 ZGB
vorbehalten bleibe. Die Verwandten kénnen demnach grundsitzlich zu Beitrigen
an die Kosten der Arbeitserziehung im Sinne von Art.43 StGB verpflichtet werden.

3. Nach Art. 329 Abs. 2 ZGB konnen Geschwister nur dann zu Unterstiit-
zungsbeitrigen beigezogen werden, wenn sie sich in giinstigen Verhéltnissen be-
finden. Giinstige Verhiltnisse liegen vor, wenn Erwerb und Vermégen dem Belang-
ten die Unterstiitzung ohne wesentliche Beeintrachtigung der eigenen Lebens-
haltung gestatten. Es soll ihm immer noch mdoglich sein, nicht bloB die zur
Fristung des Lebens unbedingt notwendigen Auslagen zu bestreiten und einiger-
mafBen fiir die Zukunft zu sorgen, sondern auch in betrachtlichem Mafle Aufwen-
dungen zu machen, die dazu dienen, das Leben angenehmer zu gestalten (Bundes-
gerichtsentscheid vom 26. Juni 1947, publiziert in «Entscheide auf dem Gebiete
des eidgendssischen und kantonalen Fiirsorgewesens» 1947, S. 82ff. und teilweise
in BGE 73 1I 142). Die Konferenz der kantonalen Armendirektoren hat am
20./21. Mai 1949 fiir die Bemessung der Verwandtenunterstiitzungsbeitrige Richt-
linien ausgearbeitet, deren Einhaltung sie den Kantonen empfiehlt. Diese Richt-
linien entsprechen, was die Unterstiitzungspflicht der Geschwister anbelangt, in
der Grundkonzeption der erwihnten Auslegung des Begriffes «giinstige Verhélt-
nisse» durch das Bundesgericht. Der Regierungsrat, der unter der Herrschaft
des alten Einfiihrungsgesetzes zum ZGB Beschwerdeinstanz fiir Streitfille iber
die Verwandtenunterstiitzung war, hat die Richtlinien der Armendirektorenkon-
ferenz jeweils seinen Entscheiden zugrunde gelegt (Grundsitzliche Entscheide
des Regierungsrates 1950 Nr.8; 1954 Nr.11 E 1955 S.73). Es besteht kein
AnlaB, von dieser Praxis abzuweichen. Demnach ist auszugehen vom betreibungs-
rechtlichen Existenzminimum. Dieses ist, wenn die Unterstiitzung von Ge-
schwistern in Frage steht, um eine angemessene Quote, zum mindesten aber um
die Hilfte, zu erhéhen. Zudem ist es durch den sogenannten individuellen Faktor
zu erginzen. Darunter sind alle Auslagen oder Risiken zu verstehen, die in der
Person oder den Verhiltnissen des Pflichtigen begriindet sind, wie Krankheit
in der Familie, geschiftliche Risiken, besondere Erziehungs-, Wohnungs- und
Erwerbskosten, Sozialversicherungspréamien, Steuern. Mit dem Einsetzen eines
solchen individuellen Faktors kann man vermeiden, dal die vom betreibungs-
rechtlichen Existenzminimum ausgehende Berechnung allzu schematisch und
starr wird (Grundsétzliche Entscheide des Regierungsrates 1954, S. 55 oben; Bun-
desgerichtsentscheid vom 13. November 1952 S. gegen Armendepartement des
Kantons Solothurn, Erw. 2). Ob und in welchem Ausmaf der Belangte zur Unter-
stiitzung von Geschwistern beigezogen werden kann, zeigt schlieflich ein Ver-
gleich seines Einkommens mit der Summe, die sich zusammensetzt aus dem um
909, erhohten Existenzminimum und dem individuellen Faktor. Die Unter-
stiitzungspflicht ist insofern gegeben, als das Einkommen jene Summe iibersteigt.

Der Oberamtmann hat fiir die Beurteilung, ob sich J.v.A. in «giinstigen Ver-
héltnissen» befinde, lediglich das betreffende Existenzminimum festgestellt und
dieses um 509, erhcht. Er hat somit den sogenannten individuellen Faktor iiber-
haupt nicht beriicksichtigt. Es fragt sich, ob bei dessen Beriicksichtigung immer
noch eine Quote bleibt, auf die zur Geltendmachung der Unterstiitzungspflicht
gegriffen werden kann. Folgende personliche Umstinde miissen richtigerweise
beachtet werden:
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a) J.v.A. jun. zahlt pro Jahr Fr. 367.35, also pro Monat rund Fr./30.-, an
die Kranken-, Unfall- und Pensionskasse. Diese festen Ausgaben beziehungsweise
Lohnabziige sind zu beriicksichtigen, obschon sie Anspriiche auf Gegenleistungen
begriinden. Nach der Praxis des Bundesgerichtes gehort zu «giinstigen Verhélt-
nissen» auch, dafl der Betreffende hinlingliche Vorsorge fiir Alter und Krankheit,
eventuell sogar fiir den Fall vorzeitigen Todes treffen kann (siehe Bundesgerichts-
entscheid vom 26. Juni 1947 in «Entscheide auf dem Gebiete des eidgenossischen
und kantonalen Fiirsorgewesens» 1947 S. 85 und 86). Die AHV-Beitrige sind in
dem vom Oberamtmann angegebenen Lohnbetreffnis bereits abgezogen.

b) Zu beriicksichtigen sind ferner die Steuerzahlungen (Grundsitzliche Ent-
scheide des Regierungsrates 1950, Nr. 8 Erw. 4, b). Beim Einkommen des J.v.A.
jun. ist mit einem Steuerbetrag von Fr. 400.- bis 500.— zu rechnen, also rund
Fr. 35.— pro Monat.

¢) Schliellich wohnt und verkdstigt sich J.v. A. jun. bei seinen Eltern. Hierin
liegt ein besonderer Umstand, der bei der Berechnung des individuellen Faktors
ebenfalls zu beachten ist, auch wenn es sich nicht um eine Erhéhung, sondern um
eine Verminderung der festen Auslagen, die zu dem um 509, erhéhten Existenz-
minimum hinzuzuzihlen sind, handelt. Der Oberamtmann hitte diesen Punkt
abkldren sollen. Das Obergericht braucht tatbestindliche Erginzungen (siehe
Ziff. 3 des Obergerichtsentscheides vom 25. August 1955 betreffend das Beschwer-
deverfahren nach § 106 EGzZGB) nicht selbst zu erheben; es kann damit die
Vorinstanz beauftragen und wird dies normalerweise auch tun. Fiir die vorliegende
Frage sind indessen keine weitern Erhebungen nétig. Es ist ein Erfahrungssatz,
daB der Ledige, der im Haushalt seiner Eltern lebt, merkliche Einsparungen
macht. Nach der von der kantonalen Aufsichtsbehirde iiber Schuldbetreibungen
und Konkurs mafBigeblich erkliarten Tabelle fiir die Ermittlung des betreibungs-
rechtlichen Existenzminimums konnen vom ordentlichen Existenzminimum bis
Fr. 50.- abgezogen werden, wenn der Schuldner bei seinen Eltern lebt.

Es ergibt sich nun folgende Rechnung:

Existenzminimum geméif der von der kant. SchKG-  im Monat
Aufsichtsbehorde als maBgeblich erklarten Tabelle Fr. 330.—

Zuschlag 509, » 165.-
Krankenkasse, Pensionskasse usw. »  30.-
Steuern » 3b.-
zZusammen Fr. 560.-
Einkommen (AHV-Beitrige abgezogen) » 534.-
Differenz Fr. 26.-

Der finanzielle Vorteil, den J.v.A. dadurch, daBl er bei seinen Eltern lebt,
erlangt, macht nach Erfahrung einen Betrag aus, der diese Differenz von Fr. 26. -
um mehr als Fr. 10. - iibersteigt. Daraus ergibt sich, da3 J.v.A. fiir einen Betrag
von Fr. 10.— zur Unterstiitzung seines Bruders herangezogen werden kann. Die
angefochtene Verfiigung ist démnach vor Art. 329 ZGB haltbar und die Beschwerde,
soweit darauf eingetreten wurde, abzuweisen.

(Entscheid des Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 20. Oktober 1955.)*

* Anm.der Redaktion: Dieser Entscheid des Obergerichtes des Kts. Solothurn wurde gefallt
vor dem grundsétzlichen Urteil des Bundesgerichtes vomn 28. Juni 1956,«Entscheide» 1956, S.651f.



	B. Entscheide kantonaler Behörden

